
  

 Interkommunales Gewerbegebiet 

Vertrag für das Gebiet B-Plan Nr. 50 in der Fassung vom 22.02.2022 

 

zwischen 

der Gemeinde Boostedt,  
vertreten durch den Bürgermeister Herrn Hartmut König, 

und 

der Stadt Neumünster,  
vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Tobias Bergmann. 

 

Präambel 

Die Gemeinde Boostedt liegt an der Stadtgrenze zum Oberzentrum Neumünster und 
gehört zum gemeinsamen Stadt-Umlandbereich mit vielfältigen Synergien. 

Boostedt war Schwerpunktstandort der Bundeswehr. Mit dem Abzug der Bundeswehr 
aus der Rantzau-Kaserne steht die Gemeinde Boostedt vor der Herausforderung, die 
militärische Funktionssiedlung mit ihrer gewerblich nutzbaren Bausubstanz und hoch-
kapazitiven Infrastruktur in zivile Folgenutzungen zu überführen. 

Ziel ist es, das Entwicklungspotenzial der Konversionsflächen für nachhaltige Entwick-
lungseffekte im gemeinsamen Stadt-Umlandbereich zu mobilisieren, insbesondere für 
Arbeitsplätze und einkommensschaffende Gewerbeansiedlungen. 

Diese interkommunale Vereinbarung bezieht sich auf die Umwandlung von Teilen der 
Rantzau-Kaserne in einen interkommunalen Gewerbepark in solche Flächen, die für 
eine gewerbliche Entwicklung geeignet sind und die Wirtschaftsleistung sowie das 
Arbeitsplatzangebot im Stadt-Umlandbereich steigern. 

Ziel des Oberzentrums ist es, die regionalen Standortfaktoren zu verbessern und neue 
Beschäftigungspotentiale zu erschließen. Boostedt als Teil des Wirtschaftsraumes hat 
demgegenüber keine zentralörtliche Funktion oder herausgehobene Stellung in der 
Regionalentwicklung, um Teile der Konversionsflächen in gewerbliche Bauflächen mit 
überörtlicher Bedeutung umwandeln zu können. 

Die Gemeinde Boostedt und die Stadt Neumünster (im Folgenden "Vertragspartne-
rinnen" genannt) stellen sich gemeinsam dieser Herausforderung. 

Da sich die Konversionsmaßnahmen gemeindeübergreifend auswirken und den örtli-
chen Bedarf der Gewerbeentwicklung in der Gemeinde Boostedt übersteigen, haben 
sich die Vertragspartnerinnen entschlossen, das Konversionsverfahren zum gegensei-
tigen Nutzen zu gestalten und einen gemeinsamen Beitrag zur Stärkung des Wirt-
schaftsraumes Neumünster insgesamt sowie zum Flächenkreislauf zu leisten. 

Die Konversionsliegenschaft im Gebiet der Gemeinde Boostedt ermöglicht die Ansied-

lung von Unternehmen mit hohem Flächenbedarf in vorgenutzter Militärfläche ohne 

Neuaufschluss von Landschaftsraum. Im gemeinsamen Handeln sollen die wirtschaft-
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liche Entwicklung befördert, Gewerbe angesiedelt, neue Arbeitsplätze geschaffen so-

wie Einkommen und Steueraufkommen generiert werden. Insbesondere unterstützen 

sich die Vertragspartnerinnen dabei auch in dem Ziel der Stadt Neumünster, schritt-

weise klimaneutral zu werden.  

Mit diesem ersten Teilabschnitt des gesamt angestrebten Interkommunalen Gewer-
begebietes möchten die Vertragspartnerinnen einen Grundstein für die künftige Zu-
sammenarbeit legen und erste Erfahrungen auf einem kleineren Gebiet sammeln. 

Die Vertragspartnerinnen streben an für den Rest der Konversionsfläche zeitnah eine 
Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit zu schließen und diese spätes-
tens Ende des ersten Quartals 2023 zum Abschluss zu bringen. 

 

§ 1 

Vertragsgegenstand  

1. Das geplante interkommunale Gewerbegebiet soll als Konversionsmaßnahme 
durch Nachnutzung und Umwandlung von Teilen der Rantzau-Kaserne entstehen. 
Die räumliche Abgrenzung des finalen Gebietes entspricht dem städtebaulichen 
Konzept 2020 (Anlage 1) und der Darstellung der Flächen in Anlage 2.  

2. Die zivile Folgenutzung der Rantzau-Kaserne erfolgt im Verfahren der "Gleitenden 
Konversion", in einer stufenweisen Umwandlung entsprechend der Verfügbarkeit 
der Teilflächen.  

3. Dieser Vertrag bezieht sich nur auf ein Teilgebiet des angestrebten interkommuna-
len Gewerbegebietes. Das betreffende Areal umfasst das Gebiet des Bebauungs-
planes Nr. 50 in der Fassung vom 22.02.2022 (Anlage 3).  

 

§ 2 

Profil des interkommunalen Gewerbegebietes 

 

1. Das interkommunale Gewerbegebiet nutzt vorrangig die gewerblich nutzbare Bau-
substanz, die versiegelten Verkehrs- und Betriebsflächen sowie die vorhandene 
Infrastruktur der Rantzau-Kaserne entlang der Rantzau-Straße. 

2. Mit Beschluss vom 9.9.2020 hat die Ratsversammlung der Stadt Neumünster Öko-
logische Leitlinien für die Bauleitplanung und kommunale Projekte in der Stadt 
Neumünster festgelegt. Den ökologischen Aspekten der Bauleitplanung wird von 
beiden Vertragspartnerinnen eine hohe Bedeutung beigemessen. Die Gemeinde 
Boostedt wird Teil I A-E dieser Leitlinien im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebe-
nen planerischen Abwägung für das Bauleitplanverfahren B-Plan Nr. 50 anwenden 
und etwaige begründete Abweichungen von den Soll-Vorschriften der Leitlinie 
schriftlich darstellen. Wegen der bereits bestehenden Bindungen an die planeri-
sche Entwicklung liegt eine atypische Situation vor, die voraussichtlich begründete 
Ausnahmen von den Soll-Vorschriften der Leitlinien erforderlich machen wird.  
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3. Das interkommunale Gewerbegebiet wird als Gewerbegebiet im Sinne von 
§ 8 BauNVO sowie in geeigneten Teilflächen bedarfsweise als Sondergebiet im Sin-
ne von § 11 BauNVO - ohne Gebiete für Einkaufszentren oder großflächige Han-
delsbetriebe - entwickelt. 

4. Die Gewerbeansiedlung soll einen Beitrag zur nachhaltigen Strukturentwicklung des 
Stadt-Umlandbereiches leisten. 

5. Die Nachnutzung und Umwidmung der bebauten Militärsiedlung ermöglicht eine 
regional angemessene gewerbliche Entwicklung ohne zusätzlichen Landschaftsver-
brauch. 

 

§ 3 

Interessenausgleich - positive Kooperationseffekte (Steuern) 

Durch die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes auf dem Gebiet der 
Gemeinde Boostedt entstehen  im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer Erträge 
und finanzielle Aufwendungen, die wie folgt untereinander aufgeteilt werden sollen: 

1. Die Gemeinde Boostedt führt als hebeberechtigte Gemeinde für die betreffenden 
Gewerbeflächen sowohl die Gewerbesteuerveranlagung als auch die Grundsteuer-
veranlagung durch. 

2. Das Aufkommen der Grundsteuer steht der Gemeinde Boostedt zu. 

3. Das Gewerbesteueraufkommen wird durch die Gemeinde Boostedt zu den Stichta-
gen 30. Juni und 31. Dezember im abgelaufenen Halbjahr für die betreffenden Ge-
werbeflächen festgestellt. 

Nach Abzug der insoweit fällig werdenden Gewerbesteuerumlage werden die ver-
bleibenden Netto-Gewerbesteuereinnahmen zwischen den Vertragspartnerinnen 
in dem Verhältnis 50:50 geteilt. Die Gemeinde Boostedt überweist die der Stadt 
Neumünster zustehenden Anteile innerhalb von sechs Wochen nach dem jeweili-
gen Stichtag. Bei der Ermittlung des Gewerbesteueraufkommens bleiben Beträge 
für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gem. § 233a Abgabenordnung außer Be-
tracht. 

4. Der Absatz 3 gilt entsprechend bei Steuererstattungen, die von der Gemeinde 
Boostedt an die Steuerpflichtigen zu leisten sind. Zinszahlungen an die Gewerbe-
treibenden bleiben hierbei ebenfalls unberücksichtigt. 

5. Mit dieser Vereinbarung beantragen die Vertragspartnerinnen gemäß § 9 Abs. 5 
FAG, das Gewerbesteueraufkommen bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen 
der Vertragspartnerinnen entsprechend der nachfolgenden Absätze zu berücksich-
tigen: 

 

a) Die Gemeinde Boostedt meldet gegenüber dem Statistikamt Nord bis Ende Ok-
tober eines Jahres für den Zeitraum vom 1. Juli des vergangenen Jahres bis zum 
30. Juni des laufenden Jahres das nach Abs. 3 Satz 1 ermittelte Gewerbesteuer-
aufkommen sowie die diesbezügliche Gewerbesteuerumlage; dies gilt entspre-
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chend bei negativen Aufkommen aufgrund von Steuererstattungen (siehe Ab-
satz 4). 

b) Für die Berechnungen zum Finanzausgleich wird abweichend von der Kassensta-
tistik das nach den Absätzen 3 und 4 gemeldete Aufkommen bei der Ermittlung 
der Steuerkraftzahlen der Vertragspartnerinnen diesen jeweils anteilig gemäß 
Abs. 3 zugerechnet. 

 

6. Sollte der Antrag nach § 9 Abs. 5 FAG abgelehnt werden, werden die Netto-
Gewerbesteuereinnahmen nach Abs. 3 nach Abzug der anteiligen Kreis- und 
Amtsumlage berechnet. 

 

§ 4 Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung 

Die laufenden Bewirtschaftungskosten für die Infrastruktur im interkommunalen Ge-
werbegebiet werden von der Gemeinde Boostedt getragen, vornehmlich finanziert 
durch das Grundsteueraufkommen.  

 

§ 5 Zustimmung 

Gemäß den Vorgaben der Landesplanung bedarf die Entwicklung der unter § 1 Abs. 3 
definierten Flächen des Bebauungsplans 50 der Zustimmung der Stadt Neumünster, 
die erteilt wird, sobald die im Rahmen der Planung zu berücksichtigenden Interessen 
der Stadt Neumünster gemäß § 2 ausreichend in die Planung eingeflossen sind. 

Das Einvernehmen zur Interessengewährleistung soll vor der förmlichen Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange hergestellt werden. Die Erklärung der Zustimmung 
erfolgt mittels Stellungnahme im Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange. Änderungen der Festsetzungen des B-Planes bedürfen, unabhängig davon, 
ob sie im laufenden Verfahren nach Erteilung der Zustimmung durch die Stadt Neu-
münster oder nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des B-Planes erfolgen, 
der erneuten Zustimmung der Stadt Neumünster. 

 

§ 6 

Vertragsänderung, Anpassung, Schriftform 

1. Werden durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes die diesem Vertrag zugrunde-
liegenden Vorschriften in der Weise geändert, dass sie die vereinbarten Regelun-
gen wesentlich berühren, so verpflichten sich die Vertragspartnerinnen zur 
Anpassung an die neue Rechtslage. 

2. Die Änderung dieses Vertrages, alle einseitigen Willenserklärungen im Rahmen 
dieses Vertragsverhältnisses sowie alle Abreden über die Ausführung dieses Ver-
trages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit im Einzelfall gesetz-
lich nicht eine strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung/Beglaubigung) 
vorgeschrieben ist.  
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§ 7 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit / Einigungsklausel 

Die Vertragspartnerinnen verpflichten sich gegenseitig zu vertrauensvoller und ein-
vernehmlicher Zusammenarbeit. Die Stadt Neumünster wird in die Arbeitsgruppe 
Konversion sowie die gesamten Planungen zum Konversionsprozess eingebunden, 
soweit sie die Fläche des interkommunalen Gewerbegebietes berühren. Meinungsun-
terschiede und vertragliche Auslegungsprobleme sind im Rahmen der Möglichkeiten 
auszuräumen. 

Die Vertragspartnerinnen verpflichten sich, bei jeglichen Uneinigkeiten, die sich im 
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, zunächst vor Beschreitung 
des Rechtsweges ein eigenständiges Einigungsverfahren durchzuführen. 

Die Vertragspartnerinnen bestimmen den Schlichter gemeinschaftlich. Die Benennung 
bindet die Vertragspartnerinnen. 

Die Kosten des Schlichtungsverfahrens tragen die Vertragspartnerinnen jeweils hälf-
tig, soweit sie keine andere Vereinbarung treffen. Dies gilt auch für Kosten, die im 
Zuge dieses Vertragsabschlusses anfallen. 
 

§ 8 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtwirk-
sam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit 
später verlieren, so behalten die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages ihre Wirk-
samkeit. 

Die Vertragspartnerinnen sind jedoch verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch 
eine gültige zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen 
Klausel möglichst nahekommt. Gleiches gilt, sofern der Vertrag Regelungslücken auf-
weisen sollte. 

 

§ 9 

Vertragslaufzeit, Kündigung 

1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt mit Unterzeichnung 

durch die Vertragspartnerinnen in Kraft. 

2. Die Kündigung des Vertrages ist nur unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG 
möglich. 

3. Im Falle einer Kündigung sind etwaige Ansprüche zwischen den Vertragspartnerin-
nen im Rahmen eines Auseinandersetzungsvertrages auszugleichen. Hierbei sind 
auch Vorgaben von an der Finanzierung beteiligten Institutionen sowie ggf. einem 
Fördermittelgeber, insbesondere im Hinblick auf Rückzahlungspflichten, zu berück-
sichtigen. 
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Boostedt, den ....      Neumünster, den .... 

Gemeinde Boostedt      Stadt Neumünster 
Der Bürgermeister      Der Oberbürgermeister 

 

 

--------------------------------------    ------------------------------------- 
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Konversion Rantzau-Kaserne Boostedt  - Städtebauliche Konzeption 2020

Konversionsphase I: 
Gewerbe-/Logistikpark

2018-2021

Konversionsphase III: 
- Denkmalbereich –

Nutzung noch unbestimmt, 
Tendenz:  Behördenstandort

2024 - 2027

Konversionsphase II: 
Gewerbe-Innovationspark

2021 - 2024

Konversionsphase I: 
Wohnungsbau

2019-2022

Anlage 1
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Flächen des  „Interkommunalen Gewerbegebietes“ 

B-Plan 46
(ohne Anrechnung im 

Finanzausgleich)

Interkommunaler 

Gewerbepark: 42,6 ha

Optionsfläche:   ~ 8 ha

Entwicklungszeitraum:

7-10 Jahre 

B-Plan 50

Gewerbe-Logistikpark: 19,3ha 

Gewerbe-Innovationspark: 23,3 ha

Option ab 

2025

Option 

ab 2025

Anlage 2
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Verfahrensvermerke

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte durch Veröffentlichung am ................. im xxxxxxxxx. Die
Stelle, bei der der Bebauungsplan Nr. 50 "Gewerbe- und Logistikpark - Bauabschnitt II" auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, kann der
Bekanntmachung entnommen werden. In der Bekanntmachung ist auch auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und auf
die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Der Bebauungsplan Nr. 46b "Gewerbe- und Logistikpark" ist nach Ablauf des Tages der amtlichen Bekanntmachung
am .................... in Kraft getreten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boostedt hat in ihrer Sitzung am xx.xx.2021 die vorgebrachten Anregungen der
Bürger und die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange abgewogen.
Der Bebauungsplan Nr. 50 "Gewerbe- und Logistikpark - Bauabschnitt II" bestehend aus der Planzeichnung und dem
Text wurde auf der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Boostedt am xx.xx.2021 als Satzung beschlossen
(§10 BauGB).
Die Begründung, die Umweltprüfung (Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan) und der Artenschutzfachbeitrag
wurden gebilligt.

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrechtlichen Bestandteile
geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boostedt,hat am xx.xx.2021 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 50"Gewerbe-
und Logistikpark - Bauabschnitt II" mit der Begründung, der Umweltprüfung (Umweltbericht mit integriertem
Grünordnungsplan) und Artenschutzfachbeitrag gebilligt und zur Auslegung bestimmt.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich
oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am xx.xx.2021 im xxxxxxxxxxxxx ortsüblich bekanntgemacht worden.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom xx.xx.2021 über die öffentliche Auslegung in Kenntnis gesetzt und zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert worden.
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 50 "Gewerbe- und Logistikpark - Bauabschnitt II" mit der Begründung, der Umwelt-
prüfung (Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan), Artenschutzfachbeitrag und umweltbezogene Informationen
haben in der Zeit vom xx.xx.2021 bis einschließlich xx.xx.2021 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich in den Zeiten
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgelegen.

.............................................

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boostedt hat in ihrer Sitzung am 04.06.2020 die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 50 "Gewerbe- und Logistikpark - Bauabschnitt II" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
am 23.08.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

Boostedt, den ....................................
König
Bürgermeister

-Siegel-

Boostedt, den .................................... -Siegel-
König
Bürgermeister

.............................................

1.

2.

Boostedt, den .................................... -Siegel- .............................................
König
Bürgermeister

3.

Boostedt, den .................................... -Siegel-
König
Bürgermeister
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1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Grünfestsetzungen3.

1.3

2.

2.1

Bauweise

Für die Gewerbegebiete GE1 und GE2 wird als abweichende Bauweise
festgesetzt: Innerhalb des Gewerbegebiets GE1 und GE2 sind Gebäude mit einer
Länge von höchstens 260 m unter Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes
zulässig.

Die Einhaltung des Grenzabstandes gilt nicht für den Teilbereich vom Baugebiet
GE1 und GE2 entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Absatz 4 BauNVO

4. Immissionsschutz

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 6 BauNVO

In den Gewerbegebieten GE1 und GE2 kann die zulässige Bauhöhe ausnahms-
weise für technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen
überschritten werden. Die Aufbauten dürfen 10% der Gesamtgrundfläche des
Betriebes nicht überschreiten.

3.1

Einzelhandel sowie Großhandel mit einzelhandelähnlicher Vertriebsstruktur sind
im Geltungsbereich nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet
ansässigen Handwerks- und Gewerbetriebe auf einem der bebauten Betriebs-
fläche untergeordneten Teil von 10% bis maximal 250 m² Verkaufsfläche pro
Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, weiter-
verarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen
oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen
oder warten.

1.1

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO

Hinweis: Die DIN 45691:2006-12 wird im Bauamt des Amtes Boostedt-Rickling zur
Einsichtnahme bereitgehalten.

In den Gewerbegebieten GE1 und GE2 sind die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1
(Betriebswohnungen) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des
Bebauungsplans.

1.2

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Absatz 6 BauNVO

4.1

Zusätzliche Hinweise:
Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109-1, Abschnitt 3.16 [9] sind folgende Räume:
- Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen;
- Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten;
- Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien;
- Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen;
- Büroräume;
- Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume.

Innerhalb der Gewerbegebiete GE1 und GE2 sind nur Betriebe und Anlagen
zulässig, deren Lärmemissionen soweit begrenzt sind, dass die nachfolgend
genannten Emissionskontingente LEK und Gesamt-Emissionskontingente
LEK+LEK,zus gemäß DIN 45691 tags (06.00 - 22.00 Uhr) und nachts (22.00 – 06.00
Uhr) für Immissionsorte in den jeweiligen Sektoren nicht überschritten werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO

Tabelle 1: Emissionskontingente

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 für
Immissionsorte außerhalb der Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des
B-Plans Nr. 50.
Die Berechnung der Immissionsanteile an den maßgebenden außerhalb des
Geltungsbereiches gelegenen Immissionsorten aus den festgesetzten Emissions-
kontingenten LEK bzw. Gesamt-Emissionskontingenten LEK+LEK,zus ist nach Vor-
gaben der DIN 45691 ohne Berücksichtigung von Abschirmungen, Reflexionen
oder anderen akustischen Parametern durchzuführen.
Ein Betrieb ist zulässig, wenn der nach TA Lärm berechnete Beurteilungspegel Lr
am jeweils betrachteten Immissionsort innerhalb der oben genannten Sektoren
den Immissionsanteil einhält oder unterschreitet, der aus dem für das Betriebs-
grundstück festgesetzten Emissionskontingent LEK bzw. Gesamt-Emissionskontin-
gent LEK+LEK,zus berechnet wird.
Ein Vorhaben ist auch dann zulässig, wenn der nach TA Lärm berechnete Beurtei-
lungspegel Lr am jeweils betrachteten Immissionsort den Immissionsrichtwert nach
TA Lärm um mindestens 15 dB(A) unterschreitet.
Bei der Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens für
Immissionsorte innerhalb der Geltungsbereiche der B-Pläne Nr. 46A, Nr. 46B und
Nr. 50 sind die allgemeingültigen Regelungen der TA Lärm zu berücksichtigen. Die
Einhaltung der dort enthaltenen Immissionsrichtwerte ist 0,5 m vor dem geöffneten
Fenster des maßgeblichen schutzbedürftigen Raumes zu gewährleisten.

Innerhalb der Flächen mit der Bezeichnung A sind geschlossene, mehrreihige
Gehölzpflanzungen aus ortstypischen und standortgerechten Bäumen und
Sträuchern (Knickgehölzen) auf einer variierenden Breite zwischen ca. 1,5 m bis
6,0 m zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten.
Für die Bepflanzung werden folgende Gehölzgrößen verwendet:

- Gehölze 1. und 2. Ordnung: Heister, 2x verpflanzt, 80 - 100 cm
- Sträucher: verpflanzte Sträucher, 3 - 4 Triebe, 60 - 100 cm

Die Bepflanzung soll variabel mehrreihig mit einem Abstand von ca. 1,25 m und
mit Abständen der Gehölze von 1 m innerhalb der Reihen erfolgen. Es ist in den
Reihen auf Lücke zu pflanzen. Bei einem Pflanzausfall von über 20 % ist eine
Nachpflanzung vorzunehmen (Pflanzung ggf. durch Wildschutzzäune vor Verbiss
schützen).
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
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ENTWURF
Noch nicht rechtsverbindlich

Zeichnerische Festsetzung

Planverfasser:

Planunterlage:

Amt Boostedt-Rickling
Bebauungsplan Nr. 50
"Gewerbe- und Logistikpark - Bauabschnitt II"

Textliche Festsetzungen

Geltungsbereich:

Übersichtskarte (ohne Maßstab)

Vermessungsbüro Carsten de Vries ÖbVI

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Boostedt folgende Satzung über

den Bebauungsplan "Gewerbe- und Logistikpark - Bauabschnitt II" für
Teilflächen der ehemaligen Rantzau-Kaserne bestehend aus der Planzeichnung

und den textlichen Festsetzungen erlassen.

Umweltprüfung:

UAG Umweltplanung und -audit GmbH
Burgstraße 4, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 983040
Fax: 0431 / 9830430

E-Mail: info@uag-kiel.de

Gemeinde Boostedt

Albertinenstraße 1, 13086 Berlin

Tel.: 030 / 9237210
Fax: 030 / 92372111

E-Mail: buero-berlin@gku-se.de

GKU Standortentwicklung GmbH

Stand: 22.10.2020

Flurstücke 54, 57 und 60 (jeweils teilweise) der Flur 22 der Gemarkung Boostedt

Koordinatensystem ETRS

Stand: Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB sowie
Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB

Arbeitsstand: 22.02.2022
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Maßstab 1 : 1000 (im Original)
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